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Bescheinigung über Legasthenie bei  Elias Musterknabe
Sehr geehrte Schulleitung,

in der Anlage erhalten Sie eine Bescheinigung über Legasthenie für oben genanntes Kind. Damit wird staatlich bescheinigt, dass dieses Kind eine Legasthenie hat.

(Auch wenn das Kind nur im Lesen schwächer sein sollte als es die Intelligenz vermuten lässt, so heißt der Begriff dennoch „Legasthenie“.) 

Das Original der Bescheinigung ist für die Schule bestimmt. Bitte senden Sie den Eltern eine Kopie zu.

Die Schule ist aufgrund dieser Bestätigung angehalten (lt. KM-Bek. vom 16.11.1999) für dieses Kind einen Nachteilsausgleich zu schaffen, d.h. die Lese-Rechtschreibleistung deutlich geringer für die Deutschnote zu gewichten. 

Außerdem wird die Schule im Rahmen ihrer Möglichkeiten gebeten, ein Kind mit Legasthenie besonders zu fördern, z.B. durch Aufnahme in mögliche Förderkurse.

Sollte das Kind an die Realschule oder das Gymnasium übertreten, so wird auf Antrag der Eltern der Schulpsychologe dieser Schulen die Bescheinigung überprüfen und ggf. neu ausstellen.

Wir bitten Sie, die Eltern zu einem Gespräch mit Schulleitung und Klassenlehrer/In einzu​laden, in dem Sie die Modalitäten bezüglich Nachteilsausgleich, Benotung, Zeugnisbe​merkung und Fördermöglichkeiten besprechen und festlegen.

Bitte klären Sie ab, ob die Eltern die schulischen Maßnahmen mit den entsprechen​den Konsequenzen überhaupt wünschen.

Mit freundlichen Grüßen,

Hans Römer, BeR
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Bescheinigung

einer Legasthenie bzw. einer Lese- und Rechtschreibschwäche
(gemäß der KMBek vom 16.11.1999, KWMBl I S.379)

Bei dem Schüler  Elias Musterknabe, geboren am 03.09.1997,

wohnhaft in
Hauptstraße 304, 92637 Weiden i.d.OPf., 
Schule: Grundschule,  Klasse: 3a,

wurde auf der Grundlage


(x) einer fachärztlichen Untersuchung

im Zusammenwirken mit dem Schulpsychologen



(x) eine Lese- und Rechtschreibstörung (Legasthenie ICD-10, F 81.0)

· eine isolierte Rechtschreibstörung (ICD-10, F 81.0)




· eine isolierte Lesestörung


(   ) einer schulpsychologischen Untersuchung

· eine Lese- und Rechtschreibschwäche

· eine Lese- und Rechtschreibschwäche für weitere 2 Jahre



     Schwerpunkt:
(  )Leseschwäche






(  )Rechtschreibschwäche

festgestellt, welche der besonderen Förderung und des Nachteilsausgleiches bedarf.  

................................................

Hans Römer, Beratungsrektor

Hinweise zu den schulischen Fördermaßnahmen und dem Nachteilsausgleich

Vorbemerkung:

Mit den neuen Förderrichtlinien können wir Schülerinnen und Schüler mit Legasthenie bzw. 

Lese- und Rechtschreibschwäche in ihrem schulischen Vorwärtskommen deutlich besser 

fördern, ihnen deprimierende Frustrationserlebnisse ersparen und verhindern, dass sich ihre 

Störung über das Fach Deutsch hinaus leistungsmindernd auch auf andere Fächer auswirkt. 

Legasthenie und Lese- und Rechtschreibschwäche werden hiermit als Teilleistungsstörung anerkannt.

Als wesentliche Konsequenz für die schulische Förderung ergibt sich daraus, dass schulische Probleme dieser Kinder  n i c h t  als Folgen mangelnden Fleißes oder minderer Begabung anzusehen seien. 

Die schulischen Maßnahmen umfassen zwei Bereiche: Fördermaßnahmen und Nachteils-

ausgleich. 

Zu den Fördermaßnahmen:

Die Förderung soll erfolgen durch differenzierende und individualisierende Maßnahmen im 

Unterricht bei Schriftspracherwerb, Rechtschreiben und Sprachübungen. Zusätzlich sollen 

die Schulen auch besondere Förderkurse anbieten. 

Zum Nachteilsausgleich:

Bei den Maßnahmen zum Nachteilsausgleich sei hinsichtlich der Ursachen der Störungen zu differenzieren. So muss unterschieden werden zwischen Kindern, die an einer Legasthenie, 

also an einer Lese- und Rechtschreibstörung aufgrund erblicher oder geburtlicher Schädigung 

leiden (ca. 3 bis 5 % aller Schüler) und Kindern, deren Lese- und Rechtschreibschwäche 

durch soziale oder emotionale Einwirkung bestimmt ist (ca. 10 bis 15 % aller Schüler). 

Letztere sei vorübergehend und damit durch gezielte Fördermaßnahmen behebbar; Legasthenie bleibe hingegen lebenslang erhalten und könne nur marginal verbessert werden. 

Bei anerkannten Legasthenikern gelten künftig die im Folgenden aufgeführten Hilfsmaßnahmen als verbindliche Muss-Bestimmung, bei vorliegender Lese- und Rechtschreibschwäche als Kann-Bestimmung. 

Im Einzelnen ist vorgesehen:

· Legastheniker müssen, lese- und rechtschreibschwache Schüler können von Leistungsfest-stellungen befreit werden, die ausschließlich der Überprüfung der Rechtschreibsicherheit      dienen, wie z.B. Diktat. 

· Bei Probearbeiten können Hilfsmaßnahmen gewährt werden, wie z.B. ein Zeitzuschlag bis           zu 50 % der Arbeitszeit, verstärktes mündliches Abfragen, Vorlesen von Aufgaben, Arbeiten       an der Tafel und mediale Hilfen (Zulassung technischer Hilfsmittel wie Computer oder   Walkman).

· In den Fremdsprachen werden verstärkt mündliche Leistungen gefordert und auch bewertet.       Bei Diktaten werden Grammatikfehler von Rechtschreibfehlern unterschieden und letztere       nicht bewertet. 

· In den Fremdsprachen werden die mündlichen und schriftlichen Noten 1:1 gewichtet. 

· Keine Benotung der Rechtschrift bei schriftlichen Arbeiten, z.B. Aufsatz oder sonstigen Textproduktionen, bei denen in der Hauptsache Sprachgewandtheit, Wortschatz, Kreativität und Ausdruck im Vordergrund stehen und bewertet werden sollen. 

· Keine Benotung der Rechtschrift in anderen Fächern.

Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass sich Lese- und Rechtschreibschwierig-

keiten leistungsmäßig nicht in anderen Fächern auswirken.

Die Förder- und Hilfsmaßnahmen sowie die Berücksichtigung bei Leistungsfeststellung und 

-bewertung gelten für Schüler mit anerkannter Legasthenie in allen Schularten für die gesamte Schulzeit. 

Für Schüler mit einer vorübergehenden Lese- und Rechtschreibschwäche gelten sie grundsätzlich bis einschließlich Jahrgangsstufe 10. 

Die Förderrichtlinien stellen auch sicher, dass kein Schüler wegen seiner Lese- und Recht-schreibschwierigkeiten am Übertritt an weiterführende Schulen gehindert werden soll, wenn 

Aussicht besteht, dass der Schüler an der gewählten Schulart mit Erfolg am Unterricht teil-

nehmen kann.

 Die neuen Förderrichtlinien gelten für alle Schularten. 







_1100078267.doc
[image: image1.png]






